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teliahr ist in stZêr» 4 Fr. 5 btz. und aussec Vlâ - à»
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à^.'t
Der neue Schwelzerische Republikaner. M 4-Z H-rMà

Dienstag, den i. September 1801. Sechstes Quartal.

/Í /, >ê
Den 14 Fructidor IX^^^

verwaltet das Gemeindgut und legt den Antheilhaber«
darüber Rechnung ab. Er erläßt die zu Ausübung der

Sachpolizey erfoderlichen örtlichen Verordnungen, und
ist befugt, auf die WiderHandlungen eine Straffe fest,

zusetzen, nach der Competenz, welche durch Cantonal.
Verordnungen bestimmt werden wird. Er erkennt über
die Gcmeindsbedürfnisse und die dafür nöthigen Aus.
gaben; er bestreiket diefe durch solche Anlagen, die sich

auf einen, von ihm und feinen Suppléante» entwor.
fenen und nach den Grundsätzen der Billigkeit etnge.
richteten Steuerfuß gründen müssen. In Streitigkeiten
darüber entscheidet der VerwaltnngSrakb. — Der Ge.
meinderalh kann von den Gemeinden entschädigt werden.

A m m ann. Er führt den Vorsitz beym Gemein,
derath und hat die allgemeinen Gesetze un» Beschlüsse

und die Cantonal, und Gemeinderathsverochnunge»,
so wie auch alle von dem Bezicksstatthalter ihm zukom.
tuenden Aufträge in der Gemeinde bekannt zu machen,

und dieselben in Vollziehung zu fetzen. Er wird vom
Bezirksstatthalter aus den Gcmeindcrälhen gewählt un»
kann von ihm fuspendirt aber nicht ohne Zustimmung
des Cantonsstatthalters abberuffen werden. Er wird
nach Verhältniß feiner Verrichtungen für die Gemeinde,

aus der Gemeindcasse, und wegen denen für die Re«

gierung aus der Camonscassa besoldet.

Cantonal-Organisationsentwürfe
so wie dieselben von den CantonStagsat-
zungen angenommen und der Regierung
eingesandt worden.

(In vollständigem Auszuge.)

III.
Canton Arg au.

(Angenommen von der Cantonstagsatzmig zu Arau,
am 22ten August iFoi.)

Ist gedrukt unter folgendem Titel: Cantons.
Verfassung für, die vereinigten Can-
tone Argau und Baden, so wie solche
von der Tagsarzung den 22. Aug. igoi
angenommen worden. 8. Arau, bey Bck

l Bogen.

Eintheilung. Der Canton ist in io Bezirke

eingetheilt: Zofingen, Muri, Kulm, Sarmenstorf,
Arau, Bremgarten, Lenzhurg, Baden, Brugg,Zur.
zach. Arau ist der Hauptort des Cantons. Die Can-

tousbezirke sind in Gemeindsbezirke abgetheilt.

Gemeindve r s a m m lung. Sie besteht aus

allen in der Gemeinde, wenigstens seit einem Jahr
haushäblich angesissenen helvetischen Bürgern, welche

als Staats. Canwns- und Gemeindsabgabe den Werth
von z Franken bezahlen, und entweder ein Gründet-

genlhum im Canton besitzen, oder aus ihren eigenen

Capitalien leben, oder einen unabhängigen Beruf aus-

üben, und durch keine gefezlicve Verfügung und Rechte

vom Zutritt zur Gemeindsverfamlung ausgeschlossen sind.

G e mci n d r ath. Er soll aus wenigstens ; und

höchstens ic> Gliedern und einer gleichen Zahl Sup-
pleanten bestehen. Er wird von der Gemeindsverfam-

lang gewählt. Er muß aus zwey Drittheste Aulheilha-
dèrn des Gemeindguts bestehen. Seine Glieder bleiben

z Jahre im Amt und sind wieder wählbar. — Er

Bez irksstattha lter. Er hat die Vollziehung
der allgemeinen Gesetze und Beschlüsse sowohl als die

der Cantonalverordnungen zu besorgen, und über die,

Befolgung derselben zu wachen. Er wird auf den drcv.
fachen Vorschlag des VerwaltungsratheS durch den

Regicrnngöstatthalter ernennt, und auf die Einladung
des lezteren vom ersteren wieder abgeruffen. Er wird
aus der Cgntonscassa besoldet.

Cantonsau toritäten. Verwaltung»-
Rath. Er besteht aus y Mitgliedern, deren jedem

ein besonderes Verwaltungsfach zu bearbeiten angewie«



ftn ist. Jährlich trit kin Mitglied ans / das wilder
wählbar ist. Der GeHall ist 2000 Fr.

Der Verwaltungsrath nimt die vom Senat vorge-
schlagenen Gesetze an oder verwirft sie; er schlägt dem

Vollz. Rath die CantvnSverordnungen vor; er wacht
über die Vollziehung der Cantonalverordnungen, und

trift die zu derselben nvthwendigenVerfügungen ; er wacht
nebst dem Regierungsstatthalter über die Vollziehung
der in das Verwaltungsfach einschlagenden allgemeinen
Gesetze und Beschlüsse; er entscheidet über streitige

Verwaltungsfälle unter Vorbehalt der Wcitersziehung
an den Volkseath, wenn der Gegenstand die durch

Cantonalyerordnungen zu bestimmende Coinpelenz des

Verwaltungsrathes überschreitet; Er verwaltet das

öffentliche Vermögen des Cantons; schlägt dem Volks,
Rath die ErhebungS- und Verlheilungsart der astge.

meinen und besondern Abgaben vor; besorgt die Be-
Ziehung derselben/ und legt dem VolkSrath jährlich
Rechnung ab.

Volts rath. Er besteht auS 25 Gliedern die

5 Jahr im Amt bleiben; aus iedem Bezirk müssen 2

und ans keinem können mehr als ; Glieder gewählt
werden. Er versammelt sich jährlich zweymak für »4

Tage; auf die Einladung des.Verwaltungsraths kann

seine Sitzung verlängert oder seine ausscrordentliche

Zusammenkunft veranstaltet werden. Seine Glieder

beziehen ein Taggeld von io Fr.

Der VolkSrath genehmigt oder verwirft die Can-

tsnalverordnungen; er entscheidet in lezter Instanz
über die streitigen Verwaltungsfälle/ die nicht in der

Competcnz des VerwallungSrathes liegen; er beschließt

auf den Vorschlag des Verwaltnngsralhs die zu er-

hebenden Abgaben; bewiöigt die zu Bestreitung der

Cantsnsbedürfnisse ersoderlichen Snmen mid nimt über

die Verwaltung des Caiftonalvermögens Rechnung ab.

Wählbarkeitsbedinge. Nm zu einem con-

stitutionellen Amt gewählt werden zu können/ muß man
ein Grundcigenthlim im Canton besitze»/ oder aus

eignen Capitalien leben / oder einen unabhängigen Bc-

ruf ausüben/ und als Staats, oder Cantonsabgabe

entrichten: für die Wahlfähigkeit zu einer Gemeinds.

Bezilkssrclle 4 Fr. / zu einer Cantonsbezirksstelle 6 Fr
zu einer Stelle in den Cantonsautoritätc» 12 Fr. / zu

einer Nationalstelle ;6 Fr. In den Gemeint», Verwal-
kung?- und Volksrälhm können Vater und Sohn,
Schwätzer und Tochlermann, Brüder mid Schwägern

nicht in den gleichen Rath gewählt werden. Füc deuVoikö-
Rath ist das Alter von zo, für den Verwailungsraih
von 28 Jahren crfodcrlich.

Wahl art. Jeder Gcmeindrath wählt ans 10«,
Aklivbürger einen Wahlmann. Diese Wahlmänner
versammeln sich am Bezirkshauptorr und wählen nach
dem Maaßstab der Bevölkerung ihres Bezirks, die
ihnen betreffende Zahl Camonsbürger, also daß das
ganze Wahlcorps nicht umer ;o und nicht über 4»
zählen darf. Dieses Wahlcorps versammelt sich am
Cantonshauptorl und ergälizt die abgehenden Glieder
des V 0 lk s r ath s. Für den Ver w allu n gs-
Rath wird das Verzeichnis der durch die Bezirks,
Wahlmänner designirlen bis 40 Bürger dem Ver.
waltnngsraih eingesendet, der die Vorschlagsliste auf
die Hälfte reducirt; ans dieser Hälfte trift dann der'

Volksraih die endliche Wahl.

Die Abgeordneten an die helvetische
Tagsatzung werden durch den Volksrath ans sei»

ner Mitte ernennt, und bleiben Mitglieder des leztern.

Eid der B e a mte n. — Reli g i 0 ns - und
E r zie h u n g s w e sen. Der Verwaltungsralh so»
dafür sorgen. Für Pfarrstellen deren Besitzung dem
Canton zukömt, schlägt der Verwaltmigsrath der be»

treffenden Gemeinde z Candidate» zur Auswahl vor.

Feodallasten bleiben abgeschaft. Zehnden unb
Bodenzinse sind loskänflich. Der Zehndenloskauf soll
durch Cantonalverordnungen bestirnt werden. Aus der
sich daher ergebenden Totalsumme sollen vor allem
die Partikularen und Stifter, die nicht Cantonalver.
möge» sind, entschädigt werden: das Uebrigbierbendc
nebst den Cantvnaldomainen bildet à Kassa für Re-
ligions - und Schulanstalten.

Einführug der Verfassung. Nach Ein»
registriruug der Cantonsverfassung, besezt die gegen-
wattige Tagsatznng, den ersten Verwaltungs- und
Volksrath, und wählt die 6 Repräsentanten zur nach,
sten Tagsatznng.

Abänderung derCantonsverfassung.
Der Verwaltungsrath macht dazu dieVorfchläge; der

VolkSrath genehmigt oder verwirft sie. Nach zwey-
maliger Weigerung des lezteren kann jener für den

endlichen Entscheid eine ausserordentliche CanlonS-Tag?
satzung zusammenbcrussen.
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